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Regierungsrat
Ueli Widmer

) Pierre Strittmatter,
dipl. Arch. ETH/SIA,
Raumplaner BSP,
Vadianstrasse 37,
9001 St. Gallen,

9. April 1998

PIERRE STRITTMATTER IM GESPRACH MIT REGIERUNGSRAT UELI WIDMER, BAUDIREKTOR AR

Aktuelle Raumplanungspolitik fiir
die Landschaft Appenzell A.Rh.

Strittmatter: Welches sind die Hauptaufgaben
im Spannungsfeld zwischen den Anforderungen
des RPG und der im Ausserrhoden vorhandenen
Streusiedlung?

Widmer: Die Streusiedlung ist eine von alters-
her gewachsene Form der Nutzung und Benut-
zung unserer Landschaft. Seit je her wurde bei
uns ausserhalb der Dorfer gewohnt und gear-
beitet. Die Streusiedlung ist damit als kulturel-
les Gut zu verstehen. Dies bedeutet, dass zahl-
reiche Bauten vorhanden sind, die im Wort-
gebrauch des RPG als nicht zonenkonform be-
zeichnet werden miissen. Diesen werden Re-
striktionen auferlegt, die von den heutigen Be-
wohnern nicht immer verstanden werden und
aus denen heraus sich Ressentiments gegen die
Raumplanung entwickelt haben. Auf der ande-
ren Seite haben die genannten Restriktionen
dazu gefiihrt, dass unserer Landschaft immer
noch relativ unversehrt erhalten geblieben ist.
Dies ist ein grosser Erfolg der Raumplanung.

Heisst das, dass es nun doch zu gelingen
scheint, die ganze Fiille von wirtschaftlichen
Tétigkeiten, die friiher iiber das ganze Land ver-
teilt stattgefunden haben, gesetzeskonform zum
Teil in die Bauzone zu lenken?

Ja. Schon allein wegen der verdnderten Mobi-
litatsbhediirfnisse, den ganz anderen Grossen-
ordnungen im industriellen und gewerblichen
Bereich, aber auch im Mietwohnungsbau ist
eine andere Verteilung zwischen Bauzone und
Nicht-Bauzone notig geworden. Die Trennung
von Bauzone und Nicht-Bauzone ist der funda-
mentale Beitrag der Raumordnung zur Struktu-
rierung unseres Landes; sie wird ernsthaft auch
nicht mehr in Frage gestelit.

Im Gebiet ausserhalb der Bauzone gibt es noch
und noch Vollzugsprobleme, nicht nur in unse-
rem Kanton. Léasst sich das RPG, so wie es vom
Gesetzgeber gedacht wurde, iiberhaupt voll-
ziehen?

Als Baudirektor konnte man angesichts der zahl-
reichen Problemfalle dazu neigen, diese Frage
mit nein zu beantworten. Das RPG hat aber ge-
rade fiir das Bauen ausserhalb Bauzone zu-
sammen mit der RPV sehr differenzierte Instru-
mente zur Verfiigung gestellt, die es nur

geschickt zu nutzen gilt. Dann miisste jene
Mehrzahl der Probleme l6sbar sein. Im iibrigen
hat gerade die jiingere Vergangenheit gezeigt,
dass es sehr schwierig ist, beziiglich dieser The-
matik eine fundamental andere Ldsung zu fin-
den, die mehrheitsfahig ist. Das vom RPG offe-
rierte Grundgeriist wird tauglich und letztlich
akzeptabel sein; um die tdgliche Auseinander-
setzung darum werden wir nicht herumkommen.

Welche Prioritéten fiir die Entwicklung des land-
lichen Raumes setzen Sie als Baudirektor und
welche setzt die Regierung? Und welche wer-
den Sie als Direktor des BRP setzen?

Als Baudirektor habe ich ein Interesse daran,
einen moglichst grossen Spielraum zu erhalten,
um den vielen verschiedenen Anspriichen zwi-
schen Schutz und Nutzung gerecht werden zu
kénnen. Die Regierung ihrerseits ist dem politi-
schen Zeitgeist unterworfen, der von den par-
tikularen Momentanbediirfnissen der Bevélke-
rung gepragt ist und der sich im Ruf nach
Deregulierung und schnellen Verfahren mani-
festiert. Der Schutzgedanke ist momentan eher
schwierig zu vertreten. Ein Direktor des Bun-
desamtes muss vor allem fiir eine kohérente
Raumplanungspolitik sorgen, was angesichts
von 26 vollzugsverantwortlichen Raumpla-
nungsdirektoren keine leichte Aufgabe sein
wird. Ich sehe mich kiinftig stark in einer
Schiedsrichterfunktion.

Sie haben die Ausrichtung der Regierungspoli-
tik auf die Postulate der schnellen Verfahren
und der Deregulierung erwéhnt. Ist das alles
oder gibt es auch langfristigere Zielsetzungen?
In der Tat werden gewisse Themen in der Ge-
sellschaft recht eigentlich gemacht und in den
Medien weiterkolportiert; sie beanspruchen
dann ein ibergewichtiges Interesse, das ihnen
von der Sache her gar nicht zukdme. Die
langerfristigen Zielsetzungen der Raumplanung
und des béuerlichen Bodenrechts usw. miissten
den an der Nutzung der Landschaft Interes-
sierten besser vermittelt werden. Dies gelingt
im Rahmen von Einzelverfiigungen regelmassig
nicht. So besteht im kommunikativen Bereich
ein spiirbares Defizit. Eine Regierung muss mehr
und deutlich sagen, was sie will. Sie muss auch



besser darauf aufmerksam machen, dass so-
genannte “einfache” Losungen ihre Kehrseite
haben. So bedeutet Deregulierung auch immer
wieder Regulierung an einen anderen Ort, auch
Ubergabe von Verantwortung oder Verlagerung
auf andere Instanzen (Rechtsmittelverfahren!).
Dem Einzelnen wird mit solchen Modetenden-
zen kaum geholfen: konnte er sich friiher auf no-
minelles Recht stiitzen, muss er heute in einem
komplizierteren Umfeld den Weg z.T. selber und
oft sehr lange suchen.

Sie haben von den langfristigen Interessen, die
eine Regierung verfolgen sollte, gesprochen. In
diesem Zusammenhang stellt sich rasch die Fra-
ge, welchen Stellenwert die Landschaft bei uns
kiinftig haben wird?

Die Landschaft in unserem Kanton ist Teil eines
grossen kulturellen Erbes. Sie ist und bleibt un-
ser grosstes Kapital. Es muss gelingen, sie als
Lebensraum fiir unsere Bevolkerung erhalten
zu kénnen. Sie darf nicht als Land der Freizeit,
der Erholung und des Tourismus zu einem Re-
duit der verstadterten Schweiz werden. Den-
noch diirfen Schénheit und Urspriinglichkeit der
Landschaft und das 6kologische Gleichgewicht
nicht strapaziert werden. Nur die Raumplanung
kann diesen Balanceakt vollbringen.

Sind Okonomie und Landschaftsschutz im land-
lichen Raum unvereinbare Gegensétze?

Das ist eine Frage des Masses. Die Nutzungs-
anspriiche nehmen standig zu und wenn wir ih-
nen unreflektiert nachgeben, ist der Moment
denkbar, wo sie derart dominierend werden,
dass die ganze Sache umschlégt, dass die Land-
schaft als wertvolles Kapital verlustig zu gehen
droht. Spatestens dann werden die Nachteile
einer solchen Entwicklung fiir die Okonomie evi-
dent. Es ist deshalb unterlédsslich, dass sich die
okonomische Entwicklung an durch die Raum-
planung definierte Grenzen halt, will sie ihr
wichtiges Fundament nicht untergraben. Land-
schaftsschutz und Okonomie diirfen keine Ge-
gensdtze, sondern miissen zwei Facetten ein
und derselben Sache sein.

Was soll mit Bauten passieren, die fiir ihren ur-
spriinglichen Zweck nicht mehr gebraucht wer-
den?

Es ist eine wichtige Aufgabe der Raumplanung
zu vermeiden, dass Bauten verfallen und die
Landschaft belasten. Die gewerblich-landwirt-
schaftlichen Nutzungsanspriiche gehen zuriick
oder verandern ihre Anforderungen, die Nut-
zungsanspriiche des Wohnens nehmen zu. Da
sind Maglichkeiten der Zweckanderung gefragt,
ausserhalb der Bauzonen wie auch innerhalb.
Die Revision des RPG zeigt, dass wir in unse-
rem Land diesen Fragen einen hohen Stellen-
wert beimessen.

Wie beurteilen Sie die Revision des RPG?

Die Arbeiten in der Folge der Motion Zimmerli
haben in der Schweiz eine wertvolle Diskussion
um die Funktion des landlichen Raumes aus-
gelost. Soll er fiir die stadtische Bevodlkerung
geschiitzt werden oder wird ihm ein eigenstan-
diges wirtschaftliches Uberleben ermoglicht?
Das Parlament hat sich grosse Miihe gegeben,
die divergierenden Anspriiche unter einen Hut
zu bringen. Nach anfanglicher Skepsis bin ich
heute der Uberzeugung, dass ein revidiertes
RPG den verschiedenen Anspriichen besser ge-
recht werden wird.

Wie stehen Sie zum beschlossenen Referendum?
Ich bin etwas erschrocken und es befremdet
mich, dass das Referendum beschlossen wur-
de, bevor die Revision im Parlament durchbe-
raten war. Ich wiirde es vorziehen, wenn man
sich unter den Kontrahenten zusammensetzen
kénnte, um einen Konsens zu finden, der eine
Abstimmung eriibrigen wiirde.

Mit einem Abstimmungskampf wird die Raum-
planung noch mehr ausschliesslich mit dem
“Bauen ausserhalb Bauzone” gleichgesetzt; be-
gibt sich die Raumplanung nicht auf eine Ab-
stellgleis?

Raumplanung ist tatséchlich wesentlich mehr
als nur der Vollzug dieses beriihmten Artikels
24. Die Gefahr, dass die Aufgaben der Raum-
planung in der Gesellschaft missverstanden
werden, ist nicht auszuschliessen. Auf der an-
deren Seite kann die Raumplanung die Gele-
genheit wahrnehmen, um aufzuzeigen, was iiber
die Gegenwartsprobleme hinaus auf dem Spiel
steht. Es ist ja eine dankbare, wenn auch sehr
schwierige Aufgabe der Raumplanung, auf Zu-
sammenhdnge aufmerksam zu machen und
langfristige Perspektiven aufzuzeigen. Leider
werden im Abstimmungskampf verschiedene
Allianzen die Probleme auf wenige Punkte ver-
kiirzen. Der Raumplanung wird aber nachher
ihre wichtige Augabe als Schiedsrichter weit
tiber den Art. 24 hinaus beibehalten.

Freuen Sie sich auf Ihren neuen Job?

Selbstverstandlich. Nach sechs Jahren als Bau-
direktor im direkten Kontakt zum Vollzug der
Raumplanung kann ich meine Erfahrungen im
Kontakt zu allen 26 Kantonen einbringen. Die
Ausweitung der rdumlichen Sicht auf die Bun-
desebene, ja die mitteleuropdische Ebene (die
Schweiz ist raumplanerisch keine Insel) ist
natiirlich eine interessante Herausforderung.
Es sind grosse Umwaélzungen im Gange, die un-
sere Raumordnung verdandern werden. Daran
mitdenken und mitarbeiten zu diirfen, erfiillt
mich mit grossem Respekt und grosser Freude.

Ich danke Ihnen fiir Ihre Ausfiihrungen.

L'aménagement du pay-
sage appenzellois
Interview d'Ueli Widmer,
conseiller d’Etat, directeur
des Travaux Publics, AR
En Appenzell, la dispersion
de I'habitat est une tra-
dition, une forme d‘utilisa-
tion du paysage héritée du
passé. C’est un espace vi-
vant, dont le maintien s'im-
pose. Les batiments exis-
tants ne doivent pas
tomber en ruine. Il faut
pouvoir changer leur af-
fectation. Imposer des res-
trictions ne fait qu‘exciter
le ressentiment a I'endroit
de I'aménagement du ter-
ritoire. Les appels a la
déréglementation et aux
procédures expéditives
sont nombreux. Mais
quand on déréglemente a
un endroit, on ne fait que
déplacer les problémes,
on est confronté a la né-
cessité d'édicter d'autres
régles, avec d'autres in-
stances. L'aménagement
du territoire a bien sdr
buté sur de nombreux pro-
blémes d’exécution, mais
sile paysage appenzellois
est encore relativement
intact, c’est a I'existence
et al‘activité de ce ser-
vice qu‘on le doit. Dans le
domaine de la construc-
tion, la LAT et I'0AT sont
des instruments qui per-
mettent une application
nuancée en dehors des
zones a batir. Et la récen-
te révision de la LAT tient
davantage compte des dif-
férents intéréts. D'abord
sceptique face a la révi-
sion, le directeur des Tra-
vaux Publics estime que le
Parlement a fait du bon
travail. Il considére le
référendum comme pré-
maturé. Si on ne parvient
pas a expliquer clairement
les enjeux a long terme de
Ia loi, les taches de I'amé-
nagement du territoire ris-
quent bien d'étre mal com-
prises lors du débat qui
précédera la votation. En
tant que directeur des Tra-
vaux Publics, il appréciait
tout particuliérement la
marge de manceuvre dont
il disposait. A la téte de
I'Office fédéral de I'amé-
nagement du territoire, il
estime qu'il aura plutét une
fonction d‘arbitre.

21



	Aktuelle Raumplanungspolitik für die Landschaft Appenzell A.Rh.

